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Vorwort zur zwölften Auflage

Das Bundes-Immissionsschutzgesetz betrifft zwei wichtige Rechtskreise:
Zum einen bildet es ein Kernstück des Umweltrechts. Zum anderen
enthält es, worüber der Titel des Gesetzes täuschen mag, das Recht der
gefährlichen Anlagen und damit ein Kernstück des Wirtschaftsverwaltungs-
rechts. Nicht umsonst wird das immissionsschutzrechtliche Genehmi-
gungsverfahren als „Industriezulassungsverfahren“ bezeichnet. Der vorlie-
gende Kommentar sucht dieser doppelten Perspektive gerecht zu werden,
etwa dadurch, dass die Vorschriften für genehmigungsbedürftige Anlagen
besondere Aufmerksamkeit erfahren, ohne aber die anderen Abschnitte des
Gesetzes zu vernachlässigen. Insb. wird der Verkehrswegelärmschutz näher
behandelt, weiter die Luftreinhalte- und die Lärmschutzplanung und das
Biokraftstoffrecht. Über die Kommentierung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes hinaus wurden auch zahlreiche Fragen der Auslegung der
Bundes-Immissionsschutzverordnungen, der TA Luft und der TA Lärm
erörtert; die zentralen Hinweise dazu mit entsprechenden Verweisungen
finden sich bei der jeweiligen Ermächtigungsnorm (vgl. die Hauptfund-
stellenübersicht nach dem Inhaltsverzeichnis).

Der Kommentar versteht sich als systematischer Kommentar, in dem
nicht Absatz für Absatz einer Vorschrift behandelt wird. Vielmehr wird
durchgängig inhaltlich gegliedert und sachlich Zusammengehörendes zu-
sammengefasst. Besondere Aufmerksamkeit finden Fragen der inneren
Systematik des Gesetzes. Die vorschriftenübergreifenden Zusammenhänge
werden durch zahlreiche Querverweise erschlossen. Besondere Berück-
sichtigung findet die den Immissionsschutz betreffende Rechtsprechung,
vor allem die Entscheidungen der Ober- und Mittelinstanzen. Aber auch
die Literatur wurde intensiv ausgewertet.

Die Neuauflage enthält so viele Änderungen, wie das noch bei keiner
Neuauflage der Fall war. Zunächst greift sie die seit der Vorauflage ergan-
genen, zum Teil sehr umfangreichen Änderungen des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes auf. Sie betreffen fast 40 Vorschriften des Gesetzes. Für den
Rechtsschutz im Immissionsschutzrecht ergaben sich zudem weitreichende
Änderungen durch die Umgestaltung des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes.
Berücksichtigt wurden weiter die Novellierungen der immissionsschutz-
rechtlichen Rechtsverordnungen und der Neuerlass von zwei Bundes-
Immissionsschutzverordnungen. Ausgewertet wurden darüber hinaus, wie
immer, die zwischenzeitlich ergangene Rechtsprechung sowie die erschie-
nene Literatur. Zahlreiche Änderungen ergaben sich zudem aus der Ver-
besserung der Systematik, um den Umgang mit der komplexen Materie
des Immissionsschutzrechts zu erleichtern. Zudem wurden Fehler beseitigt,
auch aufgrund von Hinweisen aufmerksamer Leser. Umfangreiche Än-
derungen erfolgten in der Kommentierung zu § 3 (Begriffe), zu § 16a, zu
§ 19, zu § 20, zu § 23a, zu 23b und zu § 25a (Störfallrecht), zu § 6
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(Genehmigungsvoraussetzungen und Rechtsschutz), zu § 7 und § 23 (da-
rauf gestützten Rechtsverordnungen), zu § 10 (insb. Fortfall der materiellen
Präklusion), zu § 31 (Auskunftspflichten), zu § 37a–§ 37d (Treibhausgas-
minderung bei Kraftstoffen), zu § 40 (Verkehrsbeschränkungen), zu § 45
(Immissionswerte der 39.BImSchV), zu § 47 (Luftreinhaltepläne), zu § 52a
(Überwachung) und zu § 62 (Ordnungswidrigkeiten). Deutlich erweitert
wurde auch die Anmerkungen zur TA Luft und zur TA Lärm in § 48.

Der Kommentar ist auf dem veröffentlichten Stand vom 1.7.2017.
Berücksichtigt ist aber noch die Änderung des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes vom 18.7.2017, die Änderung des Gesetzes über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung vom 20.7.2017, des Gesetzes zum Verbot des Betriebs
lauter Güterwagen vom 20.7.2017 und die neue Verordnung über Ver-
dunstungskühlanlagen (42.BImSchV) vom 12.7.2017. Trotz aller Bemü-
hungen wird der Kommentar, wie die Erfahrung zeigt, nicht ohne Mängel
und Fehler sein, weshalb ich mich über Anregungen und Kritik sehr freue.
Sie erreichen mich über Forschung Öffentliches Recht und Europarecht,
Baumhofstraße 37d, 44799 Bochum oder über meine E-Mail-Adresse
„jarass@uni-muenster.de“.

Mein Dank gilt der IV-Versorgungseinheit der Rechtswissenschaftlichen
Fakultät Münster unter Leitung von Herrn Dr. Weber-Steinhaus für die
Unterstützung in allen internetbezogenen Angelegenheiten.

Münster/Bochum, im Juli 2017 Hans D. Jarass

Hinweise für den Gebrauch

Mehrfach auftauchende Fragen wurden jeweils nur einmal behandelt;
die vollständige Kommentierung ergibt sich daher erst, wenn auch
die Weiterverweisungen gelesen werden. Hinweise auf andere Kom-
mentare zum BImSchG beziehen sich auf Erläuterungen zur gleichen
Vorschrift, sofern keine andere Vorschrift genannt ist. Abgekürzt
zitierte Literatur findet sich in den Literaturangaben zu der betreffen-
den Vorschrift, wenn die Angabe „o.Lit.“ folgt, in anderen Fällen im
Abkürzungsverzeichnis. Für ältere Literaturangaben wird auf die Vor-
auflagen verwiesen. Die Hauptfundstellen zu den Bundes-Immis-
sionsschutzverordnungen und zur TA Luft und zur TA Lärm sind auf
S. XII, XIII zu finden. Gerichtsentscheidungen werden in wachsen-
dem Umfang mit Aktenzeichen und Datum zitiert, regelmäßig mit
den juris-Randnummern.
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